
Allgemeine Datenschutzhinweise 

Die nachfolgenden Angaben dienen der Information der (Bau- oder Fach-) Firmen und 
von deren Bevollmächtigte, Bauleiter*innen und Polier*innen, Grundstückseigentü-
mer*innen, Architekten*innen, Ingenieur*innen, (Fach-)planer*innen, Gutachter*innen, 
sonstigen Sachverständigen, Sachhersteller*innen und deren Lieferant*innen hinsichtlich 
der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Abwicklung von Ingenieur*innen- und 
Architekt*innenleistungen, von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen sowie War-
tungs- und Unterhaltsarbeiten. 

Die Hinweise ergehen gemäß den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), insbesondere unter Berücksichtigung der Informationspflichten nach Art. 12 
bis 14 DSGVO sowie zur Aufklärung über die nach der DSGVO bestehenden  
Betroffenenrechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Art. 34 DSGVO 

Der vollständige Text der DSGVO ist im Internet unter  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
verfügbar.  
Bei weiteren Fragen zur Datenschutz-Grundverordnung können Sie sich jederzeit  
vertrauensvoll an den Datenschutzbeauftragten und/oder das Hochbauamt wenden.  

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist  
Stadt Bayreuth 
Hochbauamt 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 
Tel. (0921)25-1564 
hochbauamt@stadt.bayreuth.de 
 
Internetauftritt: www.bayreuth.de  
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz: https://www.bayreuth.de/datenschutz/ 

2. Zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist 
der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (Art. 15 Abs. 1 BayDSG) 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 
Tel. (089) 212672-0 
Fax (089) 212672-50 
Email poststelle@datenschutz-bayern.de   

3. Datenschutzbeauftragter der Stadt Bayreuth 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 
Tel. (0921) 25-1355 
Email datenschutz@stadt.bayreuth.de  

 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung 

Personenbezogenen Daten werden zur Sicherstellung der Rechtssicherheit zwischen 
der Stadt Bayreuth und dem Auftragnehmer benötigt.  
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Einschlägige Daten werden erfasst um im Detail Aufgaben im Rahmen von Bearbei-
tung, Dokumentation, Garantie, Archivierung usw. bei der Bearbeitung der Aufgaben 
des Hochbaus, Herstellung, Sanierung, Änderung, Instandhaltung und Abriss von Ge-
bäuden sowie technischer Objekte und Bau- und Sachunterhalts und der Wartung von 
technischen Ausstattung der Gebäude, zu erledigen. Dies gilt auch für personenbezo-
gene Daten die im Zusammenhang mit dem Bearbeiten von betriebswirtschaftlichen 
und speziell förderrechtlichen Fragen erhoben werden. 

 

Die Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. B, c, und e 
DSGVO sowie Art. 4 BayDSG erhoben. 

 

Art der erhobenen Daten 

Es werden folgende Daten erhoben: 

o Familienname 
o Vorname 
o Anschrift  
o Telefonnummern 
o E-Mail-Adressen  
o Flurnummern 
o sonstige Informationen, die unmittelbar für die Auftragsbearbeitung notwendig sind  
o Bankdaten und –verbindungen  
o PQ-Daten 

Empfänger / Zugriffsberechtigte oder Kategorien von Empfängern /  
Zugriffsberechtigten der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden, soweit im Einzelfall erforderlich, an die   

o Sachbearbeiter des Hochbauamtes  
o weitere Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth  
o durch das Amt beauftragte Ingenieurbüros und Fachplaner  
o Referenzgeber zur Überprüfung der Referenzen  
o Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gern. § 150a GewO  
o Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorlie-

gen von Ausschlussgründen  
o Regierung von Oberfranken bzw. weitere zuständige Vergabekammern  
o Rechtsanwälte und Gerichte im Fall einer Klage / Schlichtung  
o Bietersupport und Technischer Support der „Deutschen E-Vergabe“ Healy Hudson  
o Kämmereiamt 

weitergegeben.  

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Eine Übermittlung an ein Drittland außerhalb der EU ist nicht vorgesehen.  
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Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die Daten werden bei der Stadt Bayreuth so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist, mindestens aber, bis die Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-
band abgeschlossen ist.  
 
Näheres ist in den auf Grundlage des Einheitsaktenplanes (EAPl) für Bayerische Städte 
und Gemeinden aufgestellten Teilaktenplänen der einzelnen Dienststellen geregelt.  
 
Aufbewahrungsfristen nach Auslauf des zugrundeliegenden Vertrages und der dazuge-
hörigen Gewährleitungsfristen: 
Grundsatzfragen, Organisation: 10 Jahre (EAPl) 
Errichtung, Erweiterung von städtischen Gebäuden: 10 Jahre (EAPl) 
Baulicher Unterhalt von städtischen Gebäuden: 10 Jahre (EAPl) 
Wartungsverträge: 10 Jahre 
 
Darüberhinaus werden Plan- und Berechnungsunterlagen sowie relevanter Schriftver-
kehr auf unbestimmte Zeit im Stadtarchiv eingelagert (siehe hierzu: Beschreibung der 
Verarbeitungstätigkeit des Stadtarchivs). 
 

Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Auskunftsrechte (Art. 15 DSGVO) 

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen 
verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese perso-
nenbezogenen Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende 
Informationen. Bitte beachten Sie, dass diese Auskunftsrechte in bestimmten Fällen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann (vgl. Art. 10 BayDSG bzw. § 83 SGB X). 

 Recht zur Datenberichtigung (Art. 16 DSGVO) 

Sollten (zwischenzeitlich) unzutreffende oder unvollständige personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung und ggf. Vervollständi-
gung dieser Daten zu.  

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO) 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie die Löschung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten verlangen. 
Das Recht auf Löschung nach Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO besteht jedoch unter 
anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
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ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO). 
 

 Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in folgenden 
Fällen einschränken zu lassen: Haben Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen 
Daten bestritten, können Sie von uns verlangen, dass Ihre Daten für die Dauer der 
Richtigkeitsprüfung für andere Zwecke nicht genutzt und insoweit eingeschränkt wer-
den. Bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung können Sie anstelle der Datenlöschung 
nach Art. 17 Abs. 1 Buchst. d DSGVO die Einschränkung der  
Datennutzung nach Art. 18 DSGVO verlangen. 

 Recht zum Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungen (Art. 21 DSGVO)  

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten durch uns jederzeit wi-
dersprechen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen,  
verarbeiten wir in der Folge Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr. 

 Verbot automatisierter Entscheidungen / Profiling (Art. 22 DSGVO)  

Automatisierte Entscheidungen/ Profiling finden nicht statt. 

 Ausübung der Betroffenenrechte 

Zur Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich bitte an die unter Ziff. 1 oder 3 
genannten Stellen. Anfragen, die elektronisch eingereicht werden, werden in der Re-
gel elektronisch beantwortet, soweit Sie in Ihrer Anfrage keine abweichenden Festle-
gungen getroffen haben. 

 Pflicht zur Informationsweitergabe an Dritte (Art. 19 DSGVO) 
 

 Rechtsschutzmöglichkeiten 

Im Fall von Beschwerden können Sie sich jederzeit an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde wenden. Für unsere Behörde ist die unter Ziffer 2 genannte Aufsichtsbehörde 
zuständig. 

 Widerrufsrecht  

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Bayreuth durch eine entsprechende 
Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft wi-
derrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf  
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

siehe: Zweck und Grundlage der Verarbeitung 

 


